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01.09.2015 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung  

                       und Betriebsausschuss WAW       Entscheidung 
 

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 
 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die RSM Breidenbach und Partner PartG mbH- Wirtschaftsprüfung Steuerberatung- wird der 
Gemeindeprüfungsanstalt in Herne als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2015 des 
Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) vorgeschlagen. Dazu gehören in 
diesem Jahr auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Begleitung des 
Buchungsüberganges von der WSW zur Stadt.  

 
Einverständnisse 
Entfällt 
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Dr. Slawig     Dölle 
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Begründung 
 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeindeordnung muss der 
Gemeindeprüfungsanstalt in Herne ein Jahresabschlussprüfer vorgeschlagen werden. 
 
Diese erteilt dann dem Eigenbetrieb den Auftrag, einen Prüfungsvertrag mit dem 
Wirtschaftsprüfer abzuschließen. 
 
Die RSM Breidenbach hat ein Angebot für die Prüfung abgegeben. Sie verfügt über DIN EN 
ESO Zertifizierung und hat umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Kommunalwirtschaft. 
 
Da enge organisatorische und finanzielle Verpflechtungen zwischen WAW und WSW 
Energie & Wasser AG (nachf. WSW) bestehen und die Versorgung mit Trinkwasser durch 
Dienstleistungen der WSW unterstützt wird, ist es sinnvoll, denselben Prüfer zu beauftragen 
wie die WSW. Damit ist gewährleistet, dass keine Informationsverluste entstehen und der 
Übergang des Buchungsgeschäftes von der WSW (bis 2015) zur Stadt (ab 2016) nahtlos 
von der RSM Breidenbach nachvollzogen werden kann, ist entsprechende Beratungsleitung 
im Vorfeld notwendig. Dies vermindert den Prüfaufwand in Folgejahren. 
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